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1 

A. Begriffliche, historische und methodische Grundlagen 
I. Begriff des Produzentenhaftungsrechts 

Mit dem Ausdruck der »Produzentenhaftung«1 werden im wesentlichen folgende 
Begriffe identisch gebraucht: im Deutschen »Produzentenhaftpflicht«2, »Produkt-
(en)haftpflicht«3, »Produkt(e(n))haftung<?, »Warenhaftung«5, »Haftung des 
Warenherstellers«6, »Herstellerhaftung«7, »Fabrikantenhaftung«8, »Haftung für 
schadensstiftende Produkte«9,10 im anglo-amerikanischen Rechtskreis »product(s) 
liability«11, »manufacturer's liability12 (warranty, guarantee)13«, im Franz-
ösischen »la responsabilité du manufacteur pour les produits«14, »la responsabilité 
civile du fabricant«15, »responsabilité du fait des produits défectueux«16, »respon-
sabilité du producteur pour vice de la marchandise«17 und »la responsabilité du 
vendeur-fabricant«18. 
Am Anfang dieser Arbeit muß eine Begriffsbestimmung stehen, die so umfassend 
ist, daß etwaige später zu entwickelnde Gesichtspunkte und Wertungen nicht von 

1 Etwa Köbler, S. 223. 
2 Schwarz/Sabagh/Peltzer/Schuecking, S. 136. 
3 Lorenz in Festschrift für Eduard Wahl, S. 185 ff. (185). 
4 Z.B. v.Hippel in BB 1978, S. 721 ff. (721), Deutsch in BB 1979, S. 1325 ff. (1325) oder 

Rehbinder in ZHR 129 (1967), S. 171 ff. (171). 
5 Dunz/Kraus, S. 13. 
6 Diederichsen in dem Titel seines Werkes aus dem Jahre 1967. 
7 Vgl. Soergel-Zeuner, Anm. 145 zu § 823. 
8 Vgl. bei Brendl, Gruppe 1/5, S. 10 a. 
9 Kullmann/Pfister, Nr. 0005, S. 1. 
10 Zur kritischen Auseinandersetzung mit dieser Nomenklatur vgl. Deutsch in BB 1976, S. 1325 

ff. (1326). 
11 V.Beseler/Jacobs-Wiistefeld, S. 1312. 
12 Burton, S. 314. 
13 Dietl, S. 150. 
14 Vgl. Brendl, Gruppe 1/5, S. 10 a. 
15 Piccard/Thilo/Steiner, S. 238. 
16 Französische Textfassung der EG-Richtlinie vom 25. Juli 1985 (siehe unten, Fußnote 26), 

nachzulesen bei Schmidt-Salzer/Hollmann, Kommentar EG-Richtlinie, S. 11. 
17 Doucet/Fleck, S. 386. 
18 Siehe bei Lorenz (1975) 60 Cornell L.Rev. 1005, 1021. 
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vornherein durch eine zu eng gewählte VoraMefinition ausgeklammert werden. 
Diese Definition der Produzentenhaftung19 dient dazu, den dieser Arbeit zugrunde 
liegenden Themenbereich abzugrenzen und besitzt keine Allgemeingültigkeit! Dabei 
sollen durchaus auch Fälle und Regelungen betrachtet werden, bei denen man später 
zu dem Ergebnis kommt, daß sie aus dem Bereich der Produzentenhaftung 
auszuklammern sind. 

Eine solche, für die vorliegenden Zwecke sinnvolle Begriffsbestimmung ist 
allerdings nur möglich, wenn man sich zunächst darüber im klaren ist, wieso sich 
überhaupt die Frage nach der Produzentenhaftung stellt. Nur bei Erfassung der 
Regelungsbedürftigkeit eines Sachverhalts lassen sich Regelungsziel und damit auch 
Regelungsumfang bestimmen. 

1. Bedeutung der Produzentenhaftung in tatsächlicher Hinsicht 
Das Bedürfnis nach einer möglichst befriedigenden Beantwortung dieser aufgewor-
fenen Frage nach der Produzentenhaftung entsteht und wächst nicht nur mit 
zunehmender Industrialisierung20 und Rationalisierung21 und der damit verbunde-
nen wachsenden Entfernung des Produzierenden vom Endverbraucher, sondern auch 
mit dem allgemein wachsenden technischen Entwicklungsstand22, welcher geeignet 
ist, die Kompliziertheit und damit auch die Gefährlichkeit der Produkte zu er-
höhen23. Hinzu kommt die Tatsache der steigenden Internationalisierung des 
Warenverkehrs24, verbunden mit den aus diesen Grenzüberschreitungen resultie-
renden Fragen der Rechtsanwendung25. 

19 Eine solche wäre sowieso erst möglich, wenn man die Ordnungsaufgabe der Produzentenhaftung 
beleuchtet hat (dazu unter A.III.2.b)). 

20 Vgl. bei Taschner in NJW 1986, S. 611 ff. (612) und Landfermann in RIW 1980, S. 161 ff. 
(162), der die Bedeutung der im Zusammenhang mit der Produkthaftung aufgeworfenen Fragen 
für die Industrie betont. 

21 Einhergehend mit der Massenfertigung, vgl. hierzu Willi Reidelbach in: Produzentenhaftung und 
technischer Fortschritt, S. 53 ff. (53) (»Produzentenhaftung - Auswirkungen auf den technischen 
Fortschritt«), 

22 Zur haftungsrechtlichen Bedeutung technischen Handelns s. Schmidt-Salzer in PHI 1/88, S. 2 
ff. (2). 

23 Zu den (internationalen) ökonomischen Auswirkungen und Konsequenzen der Produzentenhaf-
tung vgl. insbesondere die ausführliche Darstellung von Lahrmann in PHI 6/89, S. 240 ff. u. 
PHI 1/90, S. 30 ff. 

24 Vgl. Vorwort in: Produci Liability in Europe, S. 7. 
25 Siehe hierzu die Dissertation von Prager, insbesondere die einleitenden Worte auf S. 9 f. 
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Von gesetzgeberischer Seite her stellt auf internationaler (europäischer) Ebene der 
Erlaß der Richtlinie des Rates der Europäischen Gemeinschaften vom 25. Juli 1985 
zur Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten über 
die Haftung für fehlerhafte Produkte26 eine erste wichtige Reaktion27 auf diese 
Gegebenheiten dar. 

Der zweite Schritt ist die Umsetzung dieser Richtlinie in den 12 EG-Mitgliedstaa-
ten28. 

26 Siehe Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften (AB1EG) Nr. L 210 vom 7.8.1985, S. 29 
ff. 

27 Vgl. Taschner, Produkthaftung, Richtlinie des Rates vom 25. Juli 1985..., S. 4. 
28 Ders., a.a.O., S. 1; 

Zur Umsetzung der EG-Richtlinie ist folgendes festzuhalten (vgl. hierzu die Übersicht in PHI 
1/90, S. 13): 
Uber ein entsprechendes Gesetz verfügen neben der Bundesrepublik Deutschland (Produkthaf-
tungsgesetz vom 15.11.1989, nachzulesen in BGBl. I, S. 2198 ff.; dieses gilt mit dem Vertrag 
der Bundesrepublik Deutschland und der Deutschen Demokratischen Republik über die 
Herstellung der Einheit Deutschlands vom 31.8.1990 (Einigungsvertrag), BGBl. II, 885, Anlage 
I, Kapitel III, Sachgebiet B: Bürgerliches Recht, Abschnitt III, Ziffer 8 mit Wirkung vom 
3.10.1990 auch für das Gebiet der ehemaligen DDR, vgl. hierzu Liebold in PHI 1/91, S. 34 
ff.) die Mitgliedstaaten Belgien (Transformationsgesetz zur EG-Produkthaftungsrichtlinie vom 
25.2.1991, Moniteur Beige - 22.3.1991 - Belgisch Staatsbled, in deutscher Übersetzung 
nachzulesen in PHI 4/91, S. 132 ff.), Dänemark (Produkthaftungsgesetz vom 7.6.1989, 
Lovtidende A, Nr. 371, in deutscher Übersetzung nachzulesen in PHI 5/89, S. 175 ff.), 
Griechenland (ursprünglich: Ministerialverordnung vom 31.3.1988, Regierungsgazette 230/B-
/22.4.88, in deutscher Ubersetzung nachzulesen in PHI 6/88, S. 162 ff.; das neue Gesetz Nr. 
1961 vom 3.9.1991 in seiner Fassung durch das Gesetz 2.000/1991 vom 24.12.1991 ist in 
deutscher Übersetzung nachzulesen in PHI 6/93, S. 228 ff.), Irland (Liability for Defective 
Products, LDPB 1991, N° IIa of 16 December 1991- An Bille om Dhliteanas e Leigth Tairgi 
Fabhtacha 1991 -, in deutscher Übersetzung nachzulesen in PHI 2/92, S. 64 ff.), Italien (Ver-
ordnung des Präsidenten der Republic vom 24.5.1988, Supplemento ordinario alia Gazetta 
Uffíciale, n. 146 de 23 giugno 1988 -Serie generale, in deutscher Ubersetzung nachzulesen in 
PHI 5/88, S. 125 ff.), Luxemburg (Produkthaftungsgesetz vom 21.4.1989, Memorial Journal 
Officiel du Grand-Duche de Luxembourg vom 28. April 1989, A - Nr. 25. S. 522 ff., in 
deutscher Übersetzung nachzulesen in PHI 4/89, S. 126 ff.), die Niederlande (Staatsblad 90 Nr. 
487, Gesetz vom 13.9.1990, in deutscher Übersetzung nachzulesen in PHI 1/91, S. 27 ff.; vgl. 
dazu auch van Wassenaer van Catwijck in PHI 2/88, S. 48 ff.), Portugal (Dekretgesetz Nr. 
383/89 vom 6.11.1989, Diario da República (D.d.R.) 6-11-1989 4880, in deutscher Überset-
zung nachzulesen in PHI 1/90, S. 10 ff., dazu auch Stieb in PHI 1/91, S. 18 ff.) und das Ver-
einigte Königreich (Konsumentenschutzgesetz vom 15.5.1987, Consumer Protection Act 1987 
Chapter 43, in deutscher Übersetzung nachzulesen in PHI 1/89, S. 18 ff.); einen Gesetzentwurf 
gibt es in Frankreich (neugefaßte Vorschriften, die in den Code civil integriert werden sollen 
und mittlerweile als (endgültiger) Entwurf durch das Justizministerium dem Ministerrat am 23. 
Mai 1990 zugeleitet wurden, vgl. dazu die Meldung in PHI 4/90, S. 139; Vorentwurf in 
deutscher Übersetzung nachzulesen in PHI 2/88, S. 33 ff.; inzwischen existiert ein neuer 
Vorschlag, vgl. die Meldung in PHI 3/93, S. 112); und Spanien (Entwurf vom 26.2.1993, in 
deutscher Übersetzung nachzulesen in PHI 4/93, S. 152 ff.). Des weiteren haben bei den Nicht-
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Ein dritter Schritt könnte dahingehend prognostiziert werden, daß die jeweil igen 

nationalen Gerichte bei der Rechtsanwendung unter Berücksichtigung der 

internationalen Ebene und der dort erwünschten Rechtsangleichung Recht 

sprechen29. Historisch30 betrachtet haben nämlich vor allem die Gerichte durch 

»Schlüsselentscheidungen« wie das Hühnerpest-Urteil31 in der Bundesrepublik 

Deutschland, Donoghue (or McAlister) v. Stevenson32 in England, Mac Pherson 

v. Buick Motor Co.3 3 in den U S A und entsprechende Entscheidungen in Frank-

reich34 die Frage der Produzentenhaftung maßgeblich geprägt. Gemeinsame 

Ausgangsbasis dieser wegweisenden Urteile war die Tatsache, daß - und dies stellt 

eine weitere Notwendigkeit für eine Beantwortung der Frage nach der Produzenten-

haftung dar - typischerweise zwischen dem Hersteller und dem geschädigten 

Verbraucher angesichts längerer Verkaufsketten keine direkte vertragliche Rechtsbe-

ziehung (privity of contract; lien contractuel direct) bestand35 und somit der in 

allen Rechtsordnungen ausreichend zur Verfügung stehende vertragliche Rechts-

Mitgliedstaaten eine gesetzliche Regelung die Länder Finnland (Produkthaftungsgesetz N ° 694 
vom 17.8.1990, vgl. dazu Pohl/Henry in PHI 2/91, S. 42 ff.), Island (Gesetz vom 20.3.1991, 
vgl. die Meldung in PHI 5/91, S. 180), Liechtenstein (Gesetz vom 12.11. 1992, Liechten-
steinisches Landesgesetzblatt Jahrgang 1993, Nr. 12, ausgegeben am 14.01.1993, nachzulesen 
in PHI 2/93, S. 58 f., s. auch Posch/Schneider in PHI 2/93, S. 57 f.), Norwegen (Produkthaf-
tungsgesetz vom 23.12.1988, Nors Lovtidende 1988, 1025, in deutscher Übersetzung 
nachzulesen in PHI 3/89, S. 91 ff.), Österreich (Produkthaftungsgesetz vom 21.1.1988, BGBl. 
99/1988, nachzulesen auch in PHI 3/88, S. 61 ff.), Schweden (Produkthaftungsgesetz vom 
23.1.1992, Svensk Författeningssammling SFS 1992:18 vom 4.2.1992, in deutscher 
Übersetzung nachzulesen in PHI 4/92, S. 159 f.) und Ungarn (Gesetz Nr. 10/1993, Magyar 
Közlöny 1993/24; der zugrundeliegende Gesetzentwurf Nr. 687 ist in deutscher Übersetzung 
nachzulesen in PHI 1/93); in der Schweiz gibt es einen Gesetzentwurf (der Entwurf, der Anfang 
1994 in Kraft treten soll, ist nachzulesen in PHI 5/93, S. 186 ff.). 

29 Dieser letzte Schritt ist allerdings, da oft nationaler Egoismus vorherrscht, zweifelhaft, vgl. 
Pauli in PHI 6/86, S. 153 ff. (158). 

30 Dazu später noch ausführlicher unter A.II. 
31 BGH-Urteil vom 26.11.68 = BGHZ 51, 91; dazu später noch ausführlicher unter A.II.l. 
32 [1932] A.C. 562; [1932] All E.R.Rep. 1; 101 L.J.P.C. 119; 147 L.T. 281; 48 T.L.R. 494; 76 

Sol.Jo. 396; 37 Com.Cas. 350; dazu später noch ausführlicher unter A.H.2.; siehe i.ü. auch 
die ausführliche Besprechung des Falles bei Fricke (1959) U.Qld. L.J. 321 ff. 

33 217 N.Y. 382, 111 N.E. 1050 (1916); dazu später noch ausführlicher unter A.II.4. 
34 Siehe Cass.Civ. 12.11.1884, S. 1886.1.149; D.P. 1885.1.357 u. Cour de Cassation, Urteil vom 

21.10.1925 in D.P. 1926.1.9; dazu später noch ausführlicher unter A.II.3. 
35 Vgl. etwa W. Schmid, S. 23. 
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behelf (contractual remedy; recours contractuel) keinen Ausgleich schaffen 
konnte36. 

2. In der Literatur vertretene Definitionen und deren Beurteilung 
Vor diesem Hintergrund sind die verschiedenen zur Produzentenhaftung vertretenen 
Definitionen zu beleuchten und zu bewerten. 
In der ßroc£/mi«-Enzyklopädie von 1972 heißt es, Produzentenhaftung sei »die 
Haftung des Herstellers von Industrieerzeugnissen für Personen- und Sachschäden, 
die dem Endverbraucher infolge Fehlerhaftigkeit des Produkts entstehen«37. Bei 
dieser Definition stört das Wort »Industrieerzeugnis«, denn es besteht kein 
sachlicher Grund, nicht industriell gefertigte Waren aus dem Problem der 
Produzentenhaftung auszuklammern, zumal die der Frage der Haftung zugrunde 
liegenden Lebenssachverhalte bei Industrie- und bei Nichtindustrieprodukten 
auftreten. Selbst in Art. 2 der EG-Richtlinie38 ist allenfalls eine vermeintlich ein-
schränkende Produktdefinition zu finden, denn aus der besagten Norm ergibt sich 
letztlich nur, daß landwirtschaftliche Naturprodukte und Jagderzeugnisse von der 
Haftung ausgeschlossen sind39, nicht aber, daß sie gar nicht unter den Produktbe-
griff fallen; sonst wäre nämlich die Möglichkeit der Einbeziehung landwirtschaftli-
cher Produkte, die den Mitgliedstaaten nach Art. 15 (1) a) der Richtlinie40 

eingeräumt ist, sinnwidrig. Darüber hinaus sind handwerklich gefertigte Waren 
durch Art. 2 der EG-Richtlinie41 schon vom Wortlaut her nicht ausgenommen'2, 
wenn sich auch faktisch die Frage der Produzentenhaftung vornehmlich im 
industriellen Bereich stellt43. Was die Definition bei Brockhaus in der neueren 

36 Vgl. hierzu auch Schmidt-Salzer/Hollmann, Bd. 1, Rdnr. 10 zur Ein], 
37 Der große Brockhaus, 17. Aufl. 1972, S. 162. 
38 AB1EG Nr. L 210 vom 7.8.1985, S. 29 ff. (30). 
39 Siehe die amtliche Begründung zur EG-Richtlinie, AB1EG Nr. L 210 vom 7.8.1985, S. 29 ff. 

(29). 
40 A.a.O., S. 32. 
41 Siehe Fn. 38. 
42 Insofern ist in diesem Zusammenhang die Bezugnahme auf »industrielle Fertigung« bei Taschner 

in NJW 1986, S. 611 ff. (613) zumindest mißverständlich (anders dagegen ders. in Produkthaf-
tung, Richtlinie des Rates vom 25. Juli 1985 ..., auf S. 46, wo der Autor handwerklich 
hergestellte Produkte ausdrücklich einbezieht); das gleiche gilt für die amtliche Begründung zur 
EG-Richtlinie in AB1EG Nr. L 210 vom 7.8.1985, S. 29 ff. (29), s. dazu auch Hollmann in DB 
1985, S. 2389 ff. (2390 f., insbes. Fußnote 15); i.ü. siehe auch unten unter B.I.l.b. 

43 Vgl. hierzu oben unter A.I.l. u. etwa auch Weinberger, § 2:01. 
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Auflage von 1980 angeht, so wird dort von der »Haftung des Herstellers für 
Schädigungen an Gesundheit, Leben, Eigentum und anderen absoluten Rechten 
eines anderen durch Fehlerhaftigkeit von Waren«44 gesprochen. Diese Definition 
ist als zu weitgehend zu verwerfen, da durch sie die Produzentenhaftung mehr als 
ein allgemeines Problem der Verkehrssicherungspflicht dargestellt wird45; so ist 
z.B. die Frage der Haftung des Herstellers von Feuerwerkskörpern, die, bevor sie 
auf den Markt gebracht werden, in der Lagerhalle explodieren und bei den 
umliegenden Nachbarn Schäden verursachen, keine spezifische Frage der Produzen-
tenhaftung. Statt dessen ist der Zielsetzung der EG-Richtlinie16, nämlich der 
Verhinderung von Wettbewerbsverzerrungen und der Gewährung von Verbraucher-
schutz47, dadurch Rechnung zu tragen, daß zwischen Schädiger und Geschädigtem 
eine Beziehung hergestellt wird, die ein Produzenten-Verbraucher-Verhältnis 
begründet. Ein solches verbindendes Element kann durch die Notwendigkeit eines 
In-Verkehr-Bringens der Ware (aus der Sicht des Herstellers betrachtet) und/oder 
durch die Notwendigkeit einer Benutzung des Produkts (aus der Sicht des Ver-
brauchers betrachtet) statuiert werden. 
Bei Köble/* findet sich der zuletzt genannte Gedanke; er definiert Produzentenhaf-
tung nämlich als »die Haftung des Herstellers für Folgeschäden aus der Benut-
zung'w seiner Produkte, die beim bestimmungsgemäßen Verbraucher oder einer 
sonstigen Person infolge eines Fehlers eintreten...«. 

Das gleiche gilt für die fast wortgleiche Definition bei Palandt-Thomas50: 
»...Haftung des Herstellers für Folgeschäden51 aus der Benutzung52 seiner 
Produkte, d.h. Personen-, Sach- oder Vermögensschäden außerhalb der Fehlerhaf-

44 Der große Brockhaus, 18. Aufl. 1980, S. 206. 
45 So neigen Frumer/Friedman, Volume 1, S. 4 zu einer Uberbetonung der »duties to the public« 

beim Produzenten, wenn sie ihn sogar mit einem Trunkenheitsfahrer vergleichen. 
46 Siehe die amtliche Begründung zur EG-Richtlinie in AB1EG Nr. L 210 vom 7.8.1985, S. 29 

ff. (29). 
47 Hierzu ausführlich Tebbens, S. 2 ff.; kritisch dazu allerdings Adams in BB, Beilage 20/1987, 

S. 1 ff. (4 f.). 
48 S. 223. 
49 Drucktechnische Hervorhebung findet sich bei Köhler nicht. 
50 47. Aufl. 1988, Anm. 15) A) zu § 823. 
51 Drucktechnische Hervorhebung im Original. 
52 Drucktechnische Hervorhebung im Original nicht vorhanden. 
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tigkeit des Produkts, die der bestimmungsgemäße Verbraucher oder sonstige 
Personen infolge eines Fehlers des Erzeugnisses erleiden«. 
Beide Definitionen verengen die Produzentenhaftung trotz eines Abstellens auf den 
Gebrauch der Sache auch nicht auf Schäden, die unmittelbar beim Verbraucher 
selbst entstehen, wie das bei Doucet/Fleclä3 zumindest andeutungsweise der Fall 
ist (»responsabilité du producteur pour vice de la marchandise (face au consomma-
teur5*)«), sondern erweitern sie auf sonstige Personen, solange nur der Bezug zur 
Benutzung der Ware durch irgendeine Person gegeben ist55. 
Bei den beiden genannten Autoren wird auch nicht, wie bei Soergel-Hubei5*, das 
Kriterium der Benutzung im Sinne einer ».. .bestimmungsgemäßen Verwendung der 
Ware57...« verstanden, was schon deshalb nicht richtig wäre, weil damit die nicht 
seltenen Fälle ausgeschlossen würden, in denen das Produkt ohne die erforderlichen 
bzw. mit mangelhaften Warnhinweisen versehen ist; insoweit kommt es also nicht 
entscheidend auf die (bestimmungsgemäße) Verwendung, sondern auf die 
Benutzung an, mit der billigerweise zu rechnen ist58, in Abgrenzung zum Miß-
brauch der Sache. 

Die beiden Begriffsbestimmungen taugen jedoch im Rahmen der vorliegenden 
rechtsvergleichenden Themenstellung deshalb nicht, weil sie nur Folgeschäden 
einbeziehen. Auch dann, wenn ein fehlerhaftes Produkt nur zu einem Schaden an 
dem Produkt selbst führt (etwa zur Zerstörung), stellt sich nämlich die Frage nach 
der Einstandspflicht des Herstellers und damit nach der Produzentenhaftung. Davon 
ist scharf zu unterscheiden, ob diese Frage letztlich zu bejahen oder zu verneinen 

53 S. 386. 
54 Drucktechnische Hervorhebung findet sich im Original nicht. 
55 Vgl. insoweit auch die EG-Richtlinie, AB1EG Nr. L 210 vom 7.8.1985, S. 29 ff., in welcher 

hinsichtlich des Haftungsgegners keine weiteren Voraussetzungen statuiert werden als die der 
Geschädigten-Eigenschaft (vgl. Art. 1, 3 (3), 4, 11, 12, 13); ähnlich auch Soergel-Huber, Rdnr. 
7 vor § 459, der von einer Haftung »...ganz allgemein den Benutzern der Ware...« gegenüber 
spricht und damit zumindest andeutet, daß er nicht nur den bestimmungsgemäßen Verbraucher, 
sprich Erwerber der Ware meint, sondern auch andere Personen, die mit dem Produkt als 
Konsumgut in Berührung kommen. 

56 Rdnr. 7 zu § 459. 
57 Drucktechnische Hervorhebung findet sich bei Soergel-Huber selbst. 
58 So auch die amtliche Begründung zur EG-Richtlinie, AB1EG Nr. L 210 vom 7.8.1985, S. 29 

ff. (29). 
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ist59. So ist im Entwurf des französischen Gesetzes zur Umsetzung der EG-Richt-
linie60 die Produzentenhaftung auch als ein Problem der kaufrechtlichen Gewähr-
leistung, von der alle Schäden erfaßt sind, dargestellt (vgl. Art. 1387-12 und Art. 
1387-13 des Entwurfs61). Dieser Aspekt darf im Folgenden nicht durch eine zu 
enge Definition ausgeklammert werden und damit a priori aus der Betrachtung 
herausfallen. 
Aus dem gleichen Grund ist die bei Brendf2 zu findende Definition »Produkthaf-
tung bedeutet das Einstehenmüssen für die Folgen63 von Fehlern, durch die 
mangelhafte Erzeugnisse, Leistungen oder Informationen entstehen (nichf4 für die 
Eigenschaften des Objekts selbst)« vorliegend nicht brauchbar. Diese Definition ist 
auch insoweit nicht besonders geglückt, als die Formulierung zumindest mißver-
ständlich ist: Wenn Brendf5 von »Fehlern« spricht, »durch die mangelhafte 
Erzeugnisse,.. .entstehen«, so kann dies dahingehend verstanden werden, daß es sich 
dabei um vorwerfbar von Menschenhand gemachte Fehler handelt, die die Haftung 
auslösen. Damit aber wäre die Möglichkeit einer Gefährdungshaftung66, der die 
Regelung nach der EG-Richtlinie zumindest nahe kommt,67 mangels zurechenbarer 
Pflichtverletzung ausgeschlossen68. 

Die Definition bei Prosser/Wade (»...the liability of a seller, or other supplier, of 
chatteis, to one with whom he is not in privity of contract, who suffers damage 
caused by the chattel«)69 und im Alternativkommentar (».. .daß der Abnehmer durch 

59 Dazu ausführlich u. unter B.I.S.a). 
60 In deutscher Übersetzung nachzulesen in PHI 2/88, S. 33 ff. 
61 Nachzulesen a.a.O., S. 34. 
62 Gruppe 1/5, S. 10 a. 
63 Drucktechnische Hervorhebung findet sich bei Brendl selbst. 
64 Siehe Fn. 63. 
65 A.a.O. 
66 Zur Problematik der Ausgestaltung der Produzentenhaftung als Gefährdungshaftung siehe Ficker 

in Festschrift für Ernst v.Caemmerer, S. 343 ff. 
67 So sprechen beispielsweise Schmidt-Räntsch in ZRP 1987, S. 437 ff. (437) und Taschner in 

NJW 1986, S. 611 ff. (611) von »Gefährdungshaftung*, Buchner in DB 1988, S. 32 ff. (32) und 
Landfermann inRIW 1980, S. 161 ff. (165) von »verschuldensunabhängiger Haftung«, v.Hülsen 
in RIW 1977, S. 373 ff. (376, 378) hingegen von »strikter Haftung«; im übrigen s.u. B.III.2.d). 

68 Dies wird bei Kullmann/Pfister, 0005, S. 1 vermieden, wenn dort in diesem Zusammenhang 
von einer »Haftung für schadensstiftende Produkte« die Rede ist. 

69 S. 686. 
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ein außerhalb einer vertraglichen Beziehung erworbenes Produkt zu Schaden 
kommt«)70 sind insofern zu eng, als die Möglichkeit einer vertraglichen Haftung, 
die nach allen Rechtsordnungen gegeben ist71, ausgeklammert wird72. Darüber 
hinaus ist die zuletzt genannte Definition73 dahingehend zu kritisieren, daß bei ihr, 
wie bei Doucet/Fleck1*, nur auf beim (unmittelbaren) Abnehmer eingetretene 
Schäden abgestellt wird75. 

3. Ergebnis: Eigene begriffliche Eingrenzung 
Zusammenfassend redet man im Rahmen einer Begriffsbestimmung für rechtsver-
gleichende Zwecke am besten 1. von Produkten, die 2. fehlerhaft sind, 3. in den 
Verkehr gebracht wurden und mit denen 4. eine billigerweise vorherzusehende 
Benutzung stattgefunden hat, wodurch 5. ein (Mangel-, Mangelfolge-)5c/ioden 
entstanden ist, wobei es 6. generell um die (zivilrechtliche76, also vertragliche und 
nichtvertragliche) Haftung des Herstellers77 geht. 

Einen Ausgangspunkt für die Definition bietet insofern die EG-Richtlinie; hiernach 
ist nämlich Produzentenhaftung die »Haftung78 des Herstellers eines Produkts79 

70 Reich in Alternativkommentar, Rdnr. 5 vor §§ 459 ff. 
71 Deshalb auch die Regelung in Art. 13 der EG-Richtlinie, AB1EG Nr. L 210 vom 7.8.1985, S. 

29 ff. (32). 
72 Widersprüchlich hierzu Gelke in Arbeitgeber 1979, S. 1386 ff. (1386), der zunächst unter 

Produkthaftung eine »...deliktsrechtliche (gesetzliche) Haftung...« versteht, anschließend dann 
aber doch eine Untergliederung in »vertragsrechtliche Produkthaftung« und »deliktsrechtliche 
Produkthaftung« vornimmt. 

73 S.o., Fn. 70. 
74 S.o., Fn. 53. 
75 Siehe dazu schon oben. 
76 So wird bei MillerfLovell, S. 1 allgemein von »civil liability« gesprochen. 
77 Unter den sich, bei einer entsprechend weit verstandenen Definition, auch herstellerähnliche 

Personen (dazu etwa Art. 3 der EG-Richtlinie, AB1EG Nr. L 210 vom 7.8.85, S. 29 ff. (30)) 
fassen lassen; anders aber Schmidt-Salzer, Entscheidugssammlung Produkthaftung, Bd. I, S. 
XXIII: um beispielsweise den gesamten Vertriebshändlerbereich nicht begrifflich auszuklam-
mern, sei die Bezeichnung »Produkthaftung« geeigneter als die der »Produzentenhaftung«; 
dagegen wiederum Kulimann in BB 1976, S. 1085 ff. (1085); noch anders Brüggemeier in WM 
1982, S. 1294 ff. (1294, insbes. Fn. 1 dort), der bei der deliktischen Haftungsbegründung von 
»Produzentenhaftung« spricht, bei der Gefährdungshaftung dagegen den Begriff »Produkthaf-
tung« bevorzugt. 

78 Drucktechnische Hervorhebung findet sich in der EG-Richtlinie nicht. 
79 Siehe Fn. 78. 



10 Begriff des Produzentenhaftungsrechts 

für den Schaden™, der durch einen Fehlet" des Produkts verursacht worden 
ist«82, wobei der Hersteller nicht haftet, »wenn er beweist, daß er das Produkt 
nicht in den Verkehr gebracht hat«84 und das Produkt insbesondere dann 
fehlerhaft ist »wenn es nicht die Sicherheit bietet, die man unter Berücksichti-
gung...insbesondere...des Gebrauchs85 des Produkts, mit dem billigerweise 
gerechnet werden kann*6...zu erwarten berechtigt ist«87. 

Somit läßt sich die Produzentenhaftung für die vorliegenden Zwecke am besten wie 
folgt definieren: 

Sie ist die Frage nach der (zivilrechtlichen)u Haftung des Herstellers fiir den 
Schaden, der durch das fehlerhafte, in den Verkehr gebrachte Produkt bei einer 
billigerweise vorhersehbaren Benutzung verursacht wurde. 

80 Siehe Fn. 78. 
81 Siehe Fn. 78. 
82 Art. 1 der EG-Richtlinie, AB1EG Nr. L 210 vom 7.8.1985, S. 29 ff. (30). 
83 Siehe Fn. 78. 
84 Art. 7 a) der EG-Richtlinie, AB1EG Nr. L 210 vom 7.8.1985, S. 29 ff. (31). 
85 Siehe Fn. 78. 
86 Siehe Fn. 78. 
87 Art. 6 (1) b) der EG-Richtlinie, a.a.O. 
88 Zur strafrechtlichen Haftung, die nicht Gegenstand dieser Arbeit ist, vgl. etwa die Monographie 

von Kuhlen. 
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